
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt 

Amt für Wirtschaft und Arbeit 
 

Gesuch an: Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA, Abt. Arbeitsinspektorat, Utengasse 36, Postfach,  
4005 Basel, Telefon: 061 267 88 19, Telefax: 061 267 87 80, E-Mail: ai.awa@bs.ch 

 

Fam GS \ 01/10 

� Arbeitsinspektorat 

 Bewilligungsgesuch für Familienbetriebe 
 
Betriebe, welche als Familienbetrieb ihr Verkaufsgeschäft von Montag bis Sonntag, von 06:00 
bis 22:00 Uhr offen halten möchten, benötigen im Kanton Basel-Stadt, gestützt auf § 7 des 
Gesetzes über öffentliche Ruhetage und Ladenöffnung vom 29. Juni 2005, eine Ausnahme-
bewilligung.  

Betriebsname:  

Geschäftsadresse:  

Tel. G:  Fax G:  

Grösse des Betriebs:           m
2
   Branche:  

Rechtsform: � Einzelfirma � AG � GmbH 

 � Kollektivgesellschaft � Kommanditgesellschaft 

Betriebsinhaber/in:  

Privatadresse:  

Geburtsdatum:   Tel. P:  
 
Familienmitglieder des Betriebsinhabers bzw. der Betriebsinhaberin (gemäss Art. 4 Abs. 1 
Arbeitsgesetz), welche im Verkaufsgeschäft mitarbeiten: 
 

Namen, Vornamen  Geburtsdatum*  Verwandtschaftsgrad 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 
* Familienmitglieder ab 16 Jahren  
 

Die Bewilligung ist gebührenpflichtig. 
 

 

Datum   Unterschrift Inhaber/in   
 


